
der

achtzehnten Sitzung -es kvain. Landtages zu Laibach
am 24. Februar 1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d e l l i ,  Landeshauptmann in ÄYaiii. —  R e g i  e r u n g s - C o m 
m i s  s ä r : K . k. Landesrath H err R o t h .  —  Sämmtliche M itglieder m it Ausnahme des Herrn Fürstbischofs D r. 
W i d m e r ,  dann der Herren Abgeordneten: D r. B l e i w e i s ,  P i n d e r ,  Dr .  S u p  p a n ,  V i l h a r .  —  S chrift
führer : D  e schm a n n.

Tagesordnung :  1. Lesung des Sitzungs-Protokolles vom 21. Februar 1863. — 2. Regierungs-Vorlage m it dem Entwürfe eines 
allgemeinen Gesetzes, betreffend die Anlegung neuer Grundbücher und Verbefferung der vorhandenen öffentlichen Bücher. —  3. Antrag des 
Abg. D r. Toman und Genossen auf eine Petition an Se. Majestät den Kaiser bezüglich der Erhöhung der directen Steuern. —  4. B o r
trag bezüglich der Bequartirungs-Auslagcn fü r die Gendarmerie. —  5. Antrag au f Verleihung einer Gnadengabe aus dem Landesfonde

fü r  einen dicnstesunfähig gewordenen Schubbegleiter.

Gcgiim der Sitzung 10 Uhr 15 Minuten Vormittag.

P r ä s i d e n t :  D ie gehörige Anzahl von Abgeordneten 
ist versammelt. Ich eröffne die Sitzung und ersuche den 

Schriftführer, das Protokoll der letzten Sitzung vorzu
lesen. (Schriftführer Toman liest dasselbe. Rach der 
Vorlesung.)

Is t gegen die Fassung des Proiokolles etwas zu be
merken? (E s  meldet sich Niemand.) Nachdem nichts dage
gen bemerkt wird, ist das Protokoll als richtig anerkannt.

Ich bin in der Lage, die vom Herrn Abg. Desch- 
mann in der Sitzung vom 19. d. M . an mich gestellte 
Interpellation in Bezug ans die Oberrealschule in Laibach 
zu beantworten.

A ls  der H err Abg. Guttman seinen in der ersten 
Session des krainischen Landtages gestellten Antrag auf 
Errichtung einer Oberrealschule in Laibach in einer E in 
gabe an den Landesausschuß erneuerte, hat letzterer die
sen Antrag durchaus nicht fallen gelassen, sondern er 
fand sieb veranlaßt, den Gemeinderath anzugehen, die 
nöthigen Voreinleitungen und Erhebungen in Bezug der 
Kosten der Errichtung und Erhaltung einer vollständigen 
ans 6 Classen bestehenden Oberrealschule in Laibach nach 
allen Richtungen zu pflegen und das Ergebniß dem Lan- 
dcsansschilsse zur weitern Vorlage an den h. Landtag zu 
überreichen. Der Landesausschuß hat ferner von der 
Commune Laibachs die bestimmte Erklärung abverlangt, 
welche Tangente sie zu den Auslagen der Errichtung und 
Erhaltung dieser Oberreälschnle zu leisten willens sei. Der 
Gemeinderakh hat über wiederholte Aufforderung von 
Seite des Landesansschnsscs am 19. v. M . Zahl 297 
diesem Ansinnen entsprochen, und es wird in kürzester Frist 
das dießfällige Operat m it den Anträgen des Landesaus-
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schusses dem h. Hanse zur Würdigung und Schlußfassnng 
vorgelegt werden. (B ravo, bravo.)

Stu das Präsidium des Landtages ist ein Gesuch, 
resp. eine Vorstellung, des Gemeindevorstandes von Seisen- 
bcrg eingelangt, betreffend die Steuer - Pachtnngsvcrhand- 
lungen int dortigen Bezirke.

Nach §. 41 L. O . dürfen Bittschriften, Gesuche 
vom Landtage nicht angenommen werden, insofernc sie nicht 
von einem Mitgliedc dieses h. Hauses dem Landtage selbst 
überreicht werden.

Ich war also in dem Falle, dieses Gesuch der Ge
meinde Seisenberg mit Hindeutung auf §. 41 Landes
ordnung zurückzustellen.

Ich habe die Ehre Ihnen bekannt zu geben, daß 
zufolge einer Slnzeige vom gestrigen Tage der Petitions- 
.ausschuß sich constltuirt, und zum Obmanne Herrn Ru- 
desch, zum Obmannsstellvertreter Herrn Grafen Gustav 
Auersperg, und zum Schriftführer Herrn Carl Deschmann 
gewählt habe.

Gleichfalls ist die M ittheilung eingelangt, daß sich 
der Finanz-Slusschuß constituirt, hiebei den Herrn Grafen 
Slnton Slucrsperg zum Obmann, Herrn v. Wurzbach zum 
Obmannsstellvertreter, und den Herrn Slbg. v. Langer 
zum Schriftführer gewählt habe.

Ich bringe ferner zur Kenntniß des h. Hauses, daß 
ich ein Schreiben vom Herrn Slbg. V ilh a r soeben erhal
ten habe des Inha ltes (liest) :

„D a  mein Hausdoctor Herr v. Stockt mir noch 
2 —  3 Tage das Haus zu verlassen nicht bewilligt, bitte 
ich höflichst, meine Abwesenheit vom Landtage für entschul
digt zu halten".
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E s ist m ir durch den Äbg. v. Langer ein Gesuch 
mehrerer D is tric ts  - Physiker vorgelegt worden, in welchem 
sie um gnädige B efü rw ortung einer Aufbesserung und 
Sicherung ihrer S te llung  bei der f). S taatsregicrung 
bitten. Nachdem der Petitionsausschuß bereits constituirt 
ist, so werde ich das Gesuch demselben zur Autragstellung 
übergeben. W ir  kommen nun zur Tagesordnung.

Abg. D  e sch m a n  n : Ich  b itte , H e rr P räsident! 
ich würde m ir noch erlauben, bevor w ir  zur Tagesordnung 
kommen, bezüglich des Gesuches der Gemeinde Scisenberg 
eine Bemerkung zu macken.

Ich  glaube, daß es nur wünscheuswerth ist, wenn 
an den h. Landtag viele Gesuche einlaufen, indem ja 
dadurch gerade unter der Bevölkerung das Interesse am 
Landtage mehr rege erhalten w ird , und der Landtag au f die 
kürzeste Weise zur Kenntniß von Bedürfnissen der Land
gemeinden kommt, und auch hier Fragen zur Sprache 
kommen können, die von sehr großer Bedeutung sind. 
N un  hat die Commune Scisenberg ih r Gesuch direcie au 
das Präsidium  des Landtages eingesendet, wahrscheinlich, 
indem sie nicht wußte, welche Vorschriften dießfalls be
stehen; jedoch glaube ich, da dieß ein Gegenstand ist, der 
gewiß nichts gesetzwidriges enthält, und da die betreffende 
Bestimmung der Landes-Ordnung besonders zu dem Zwecke 
erlassen worden zu sein scheint, damit nicht a llfä llige  Einlagen 
gemacht werden, die offenbar schon von vornherein zurück
zuweisen sind, so würde ich den A ntrag stellen, daß das 
erwähnte Gesuch der Gemeinde Scisenberg derselben nicht 
zurückzustellen sei. E s  dürfte sick hier ohnehin Jemand 
unter den Abgeordneten, namentlich der Vertreter der 
Gemeinde Scisenberg bereit finden, nachträglich zu erklä
ren , daß er dieses Gesuch der Gemeinde Scisenberg über
nehme, um es dem h. Landtage zu übergeben.

P r ä s i d e n t :  Ich  habe mich genau an §. 41 
Landes-Ordnung gehalten; ich habe bereits dieses Gesuch 
zurückstellen lassen, m it H indeutung eben auf §. 41 L. O . ; 
der Gemeinde w ird  es anheim gestellt bleiben, dieses 
Gesuch einem der Herren Abgeordneten zuzusenden, der 
es dem Landtage vorlegen w ird.

Solange der §. 41 L. O . besteht, muß ich mich an 
diesen §. halten. Ich  habe die Ehre gehabt, in  der S itzung 
vom 19. Fcbr. die Regierungs - Vorlage in  Bezug auf 
das Gesetz, betreffend die Regelung neuer Grundbücher 
und Verbesserung bereits bestehender öffentlicher Bücher 
mitzutheilen.

Nachdem nunmehr von Seite der Regierung die 
gehörige Anzahl von Exemplaren dieses Gesetzentwurfes 
eingelangt ist, nachdem sie bereits in  den Händen der 
Herren Abgeordneten sich befinden, stelle ich die Anfrage, 
ob dieser Gesetzentwurf an ein bereits bestehendes oder an" 
ein neu zu wählendes Comitst zuzuweisen sei?

Ic h  bitte darüber einen A ntrag zu stellen.
Landeshauptmanns - S te llvertre ter v. W  u r  z b a ch: 

Ich  beantrage, daß diese Regierungsvorlage einem A u s 
schüsse von sieben M itg liedern  zur Dorberathung und B e 
richterstattung zuzuweisen sei, und daß diese W ah l sogleich 
aus der M it te  des Landtages S ta t t  zu finden habe.

Ich  beantrage sieben M itg lieder aus der Ursache, 
w e il der Gegenstand von außerordentlich großer W ichtig 
keit fü r  unser Land ist, w e il verschiedene Capacitäten in  
diesem Ausschüsse wirken sollen, nämlich sowohl Rechtsge
lehrte a ls Grundbesitzer, und dann w e il, wie die E rfah 
rung leh rt, öfter mehrere Herren durch Unwohlsein ver
hindert sind, in  den Ltusschußsitzungen zu erscheinen, fo lg 
lich, wenn w ir  nur fü n f M itg liede r wählen würden, es 
leicht geschehen könnte, daß öfter der Ausschuß nicht be

schlußfähig wäre. Ich  stelle weiters den A n tra g , daß 
diese W a h l sogleich geschehe, indem ich diesen Gegenstand 
fü r sehr dringlich ansehe; w ir  haben gegenwärtig noch et
was mehr Z e it,  wenn einmal, und wie zu hoffen, in 
Kürze, die Gemeindeördnung zur Berathung kommt, würde 
es uns an dieser Ze it gebrechen.

Ich  bitte diesen meinen A ntrag zur Uuterstützungö- 
frage zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Ich  stelle die Unterstützungsfrage 
über den A ntrag des H errn  v. Wurzbach. (D e r größte 
T he il der Versammlung erhebt sich.) E r  ist genügend 
unterstützt.

Wünscht noch Jemand etwas über diesen A ntrag zu 
bemerken? (E s  meldet sich Niemand.) W enn nicht, so 
schreiten w ir  sogleich zur W ah l. Sieben M itg lied e r wer
den gewählt.

Landeshauptmanns - S te llvertre ter v. W  n r  z b a ch: 
Ich  bitte die S itzung fün f M in u te n  zu unterbrechen.

P r ä s i d e n t :  D ie  S itzung w ird  unterbrochen.
(Nach Wiederaufnahme der S itzung und Abgabe der 
S tim m zettel.) D ie  Wahlzettel sind abgegeben; ich werde 
das S cru tin iu m  im Conferenzsaale vornehmen lassen und 
werde den H errn  Landesgerichtsrath Kromer, den H e rrn  
Landesgerichtsrath Brolick und den H e rrn  Bürgermeister 
Ambrosch ersuchen, das S cru tin ium  vorzunehmen und das 
Resultat bekannt zu geben. (D ie  genannten S cruta torcn 
verlassen den S a a l.)

W ir  kommen nunmehr zum Antrage des H e rrn  D r .  
Tom an, betreffend eine P e titio n  in Bezug au f die E r 
höhung der directen, insbesondere der Grundsteuer. D e r 
A ntrag ist hinlänglich unterstützt; ich ersuche daher den 
H e rrn  Antragsteller denselben nunmehr zu begründen.

Abg. D r .  T o m a n :  I m  Reichsgesetzblatte ist das 
Finanz-Gesetz vom 19. Dezember 1862 N r. 101 fü r das 
V erw altungs jah r publicist worden. D e r V . A rtike l dieses 
Gesetzes lautet zum T he ile :

„Z u r  Bedeckung des in  dem Verw altnngsjahre 1863 
sich ergebenden Abganges von 62,502.654 fl. w ird  erstens 
der zu Folge der kaiserl. Verordnung vom 13. M a i 1859 
N r .  88  R . G . B .  bestehende außerordentliche Zuschlag 
fü r die D auer des Verw altungsjahres 1863

a. bei der Grundsteuer,
b. „  „  Hauszinssteuer,
c. „  „  Hausclassensteucr,
d. „  „  Erwerbsteuer,
e. „  betn Contribute avli e commercio 

im  lomb. venet. Königreiche, und
f. bei der Einkommensteuer, verdoppelt".

Ich  habe in der S itzung vom 19. Februar folgenden
A ntrag eingebracht: „D ie  durch das Finanzgesetz 1862 
fü r das V erw altungö jahr 1863 ausgesprochene Erhöhung 
der directen S teuer und insbesondere der Grundsteuer ist 
eine fü r das Herzogthum K ra in  unverhältnißmäßigc, ohne 
Nachtheil des Landes nicht zu erschwingende Last.

D e r Landtag von K ra in  sicht es daher fü r  seine 
unabweisliche P flich t an, in  einer w ohlm otiv irtcn P e tition  
an Se. M ajestät den Kaiser über diese Steuererhöhung:

Erstens seine Besorgnisse auszusprechcn;
zweitens die B itte  zu stellen:
a. D aß die Durchführung des besagten Finanz- 

gesetzes fü r das Ja h r 1863 im  Herzogthume K ra in  m it 
möglichster Schonung und Nachsicht geschehe, und

b. daß das kaiserl. M in is terium  in der nächsten 
Reichsrathssession eine Finanzvorlage fü r die Regulirung 
der Grundsteuer au f eine fü r alle Königreiche und Länder 
Oesterreichs ebenmäßigen gerechten G rund lage, wodurch



bet seit E inführung des stabilen Catasters dem Herzog- 
thume Srnin auferlegten unvcrhältnißmäßigen G rund be- 
steuerung ein Ende gemacht werde, vorlege.

Zur Verfassung dieser P e tition  werde ein (Somite 
von fünf M itg liedern m it dein Aufträge, selbe ehcthun- 
lichst dem Landtage vorzulegen, bestellt.

Die Petition ist durch eine Deputation Pon_ drei 
Mitgliedern deS Landtages Seiner M ajestät dem Kaiser 
zu überreichen".

Wenn ich einen solchen A ntrag zu stellen mich un
terfangen habe, so geschah dieses nicht, als hätte ich das 
Bewußtsein, daß ich im  Stande b in , alle M o tive  und 
Daten für diesen wichtigen, folgenschweren A ntrag vorzu
bringen. E s geschah dieß aus meiner Liebe zum V a te r
lande, die gewiß jeder der Herren Abgeordneten gleich m it 
m ir im Herzen t rä g t; es geschah, w e il die Session bereits 
bedeutend vorgeschritten ist, und von einer andern vielleicht 
competenteren Seite ein solcher A ntrag nicht gestellt w o r
den ist.

Ich betrachte diesen A n trag  nicht a ls die schließlich 
sormulirte B itte  des Landtages in  dieser Beziehung; ich 
w ill damit nur eine Anregung gemacht haben, indem ich 
wohl weiß, und darauf m it vollem Grunde vertraue, daß 
der allgemeine P a trio tism u s  des ganzen Landtages unse
res Landes, und insbesondere jener M änner, welche m it 
den Kenntnissen ausgerüstet in  das Com ite, welches dafür 
gewählt werden sollte, oder überhaupt jedes Comite, wel
ches diesen Gegenstand zu behandeln haben w ird , daö 
Mangelnde in meinem Antrage und an der M o tiv iru n g  
ersetzen werden, da meine Erfahrungen in  dieser Beziehung 
nicht ausreichen. I n  dieser Rücksicht werde ick daher in  
meinem heutigen Vortrage aus das Ällernothwendigste mich 
beschränken. Ich  werde nur die zunächst liegenden Gründe, 
welche m ir jedoch schon sehr schlagend erscheinen, fü r die 
Begründung meines Antrages, anführen und überlasse das 
Ändere der Berichterstattung darüber.

Mich unterstützt aber auch das, was schon voran 
geschehen ist. Mehrere Herren Reichsraths-Abgeordneten 
aus diesem Lande haben die S tim m e gegen die S teuer- 
erhöhung erhoben; im  Herrenhause hat der hochverehrte 
G ra f Auersperg diese Steuererhöhung rücksichtlich unseres 
Landes ganz offen m it jenem Namen bezeichnet, welchen 
sie in diesen Verhältnissen verdient.

Indem ich mich daher auch auf alle dicßbezüglichen 
Vorträge, indem ich überzeugt b in , daß dieselben jedem 
der Herren Abgeordneten im  Landtage noch a ls lebende 
Worte vorschweben, berufe; fühle ich mich jedoch verpflich
tet, im Allgemeinen und insbesondere zuerst in  formeller 
Beziehung meinen A n trag  zu begründen.
, , Die f o r m e l l e  Begründung bezicht sich dahin, ob 
ich berechtiget w a r, im  S inne  der Landes-Ordnung einen 
solchen Antrag zu stellen. D e r §. 19 der L. O . sagt: 
„D e r Landtag ist berufen, zu berathen und A nträge zu 
stellen über kundgemachte, allgemeine Gesetze und E inrich
tungen , bezüglich ihrer besondern Rückwirkung au f das 
W ohl des Landes".

D as Finanzgesetz ist Gesetz, wie ein anderes, und 
es hat eine außerordentliche und drückende Rückwirkung 
W  siuser Land. Wenn es nun dem Landtage gestattet 
gt, dtrecte Anträge über solche allgemeine Gesetze, hinsicht- 
s Rückwirkung auf das Land zu stellen, so versteht 

~  sich wohl, daß demselben auch Petitionen gestattet sind.
ich aber fü r die Uebcrreichung der P e titio n  einen 

ejonderö feierlichen M odus vorgeschlagen, daß ich gemäß 
8- 41 der L, O. auf eine Deputation hingedeutet habe,

daß diese Deputation Seinerhat darin seinen G rund ,

M ajestät dem allergnädigsten H e rrn  und Kaiser die vollste 
Ergebenheit und die unwandelbare Loya litä t des Landta
ges, und die Versicherung der gleichen Gefühle des ganzen 
Landes m it lebendigen W orten ausdrückt, wenn gleich 
wohl der Landtag m it einer B itte  vor die S tu fen  des 
Thrones kommt, wenn er einen begründeten, gerechten 
Abbruch von der allgemeinen Steuererhöhung verlangt. 
(B ra v o , B ra v o .) E s  geschah die Beantragung dieses 
M odus deßhalb, daß diese unvergleichlich wichtige Frage so 
entsprechend und wahrheitsgetreu durch mündlichen A u s 
druck unterstützt werde, damit fü r die Leiden unseres Lan
des in  der Gnade deS Monarchen, in der Einsicht des 
M in is terium s und der gesetzgebenden Faktoren endlich eine 
Erleichterung eintreten möchte. (Lebhafter B e ifa ll.)

Aber nicht bloß form ell w a r ich berechtiget diesen 
Antrag zu stellen, w ir  haben auch so viele m a t e r i e l l e  
Gründe dafür, daß ick m it Zagen an die A rbe it gegangen 
bin, aus jenem M ateria le , welches in  der Vergangenheit 
vorbereitet worden und in  den bezüglichen Verhältnissen 
massenhaft liegt, zu einer flüchtigen M o tiv iru n g  das W ich
tigste hervorzuheben.

W e it sei es von m ir, Scheingründe oder unrichtige 
Thatsachen anzuführen, ich bedarf deren nicht, w e il ich 
nur zu sehr fürchte, daß ich der triftigsten Gründe noch 
welche übergehen werde.

W enn ich einerseits die Nothwendigkeit der B e
deckung der Staatsbedürfnisse und ferner anerkenne, daß 
die vielen gegen Oesterreichs Bestand gerichteten Angriffe 
in der Vergangenheit, und die dagegen gekehrten K riegs
anstalten fü r die E rha ltung der Monarchie ohne Verschul
den der österreichischen Regierung die österreichischen Finanz- 
Verhältnisse in  eine sehr bedenkliche Lage gebracht haben, 
so kann ich au f der andern Seite jedoch mein Bedauern 
darüber nicht unterdrücken, daß die österreichische in ter
nationale P o litik , namentlich vor dem Jahre 1848, durch 
die Unterdrückung der freiheitlichen Regungen am gan
zen Continente so ungescheut fü r  die Finanzlage des 
Vaterlandes a llw ä rts  Substdien und O pfer verschwen
dete, durch welche das V aterland um seine nothwendigsten 
K räfte  gebracht worden ist. Ic h  kann nicht mein B e 
dauern darüber unterdrücken, daß in  30 Friedensjahren 
die Schuld, von 400 M illio n e n , über eine M illia rd e  hin
auf gekommen ist, anstatt daß man die Ze it benützt hätte, 
diese herabzumindern. Ic k  kann mein Bedauern darüber 
nicht zurückhalten, daß man die letzten Jahre bis zum 
Wiederaufgangc der Sonne der Freiheit in  Oesterreich 
durch eine kostspielige au f unnatürliche U n iform irung und 
Centralisation gerichtete V erw altung einen unzweckmäßigen 
Aufwand und unerschwingliche Staatsbedürfnisse geschaffen 
hat, zu deren Bedeckung gegenwärtig die edelsten K räfte  
des Volkes in Anspruch genommen und anderen Zweigen 
entzogen werden. (Lebhaftes B ra vo .)

E s  liegt nicht im  Charakter unseres Volkes, cs 
liegt nicht im  Charakter des Landtages und auch nicht 
in  dem meinigen einen Schmerzensschrei fü r  nichts und 
nichts zu erheben; unser Land hat geschwiegen, es hat 
alle Steuerregulirnngen ohne M u rre n  m it Geduld ertra
gen, bis einmal ein Zustand eingetreten ist, wo sich die 
Unfähigkeit der T ragung dieser Lasten a llerw ärts gezeigt 
hat. W ir  haben neuerlich bei der Besprechung der Frage 
hinsichtlich der Jncamerirung und Revindicirung des P ro - 
viuzialfondcs aus der ausgezeichneten M o tiv iru n g  vernom
men, wie op ferw illig  unsere Stände das H ab ' und G u t un
seres Landes stets au f den A lta r  des großem Vaterlandes 
über Anforderung der Landcsfürsten hingegeben haben. 
W ir  haben leider auch vernommen, daß dafür in  dieser



Beziehung ihnen das nicht geworden ist, was zu erwarten 
gewesen. (Heiterkeit.)

Rein steht das B la tt  der Geschichte hinsichtlich der 
Steuerprästirung in  unserem V aterlande; kein schwarzer 
Fleck ist daraus; keine Stenerverweigernng, keine Revolte, 
kein Aufstand steht darauf verzeichnet, und das, meine 
H erren! erm uthigt inich heute, daß ich ein ernstes W o rt 
gegen die ungerechte Stenerüberbürdung erhebe (Lebhafter 
B e ifa ll) , indem dieses W o r t ,  das heute und zukünftig 
in  dieser Richtung fä llt, oder schon gefallen ist, als der 
wahrste Ausdruck der Sorge fü rs  Vaterland im  Einzel
nen ist, welches kleine V aterland ein wichtiges G lied des 
gesammtcn S taatskörpers ist. (Lebhaftes B ravo .)

S olange Zeit die Steuerregulirungen nur das E r-  
krägniß in äußerstem M aße in Anspruch nahmen, hat das 
Land, haben die Landstände cs stillschweigend ertragen; 
als aber das C ap ita l durch E in führung des stabilen Ca- 
tasters au f eine bedenkliche Weise in A n g riff genommen 
worden, da haben es die fü r die W oh lfa h rt des Landes 
redlich besorgten Stände fü r ihre P flich t gehalten, in  vie
len Vorstellungen, in vielen E inw ürfen, in  vielen Land
tagsbeschlüssen und Gesuchen, ih r Gegengewicht gegen eine 
solche Besteuerung einzulegen.

S ie  haben am 26. J u n i 1839, am 11. J u l i  1840, 
am 22. M ä rz  1841 solche Schriften an Seine M ajestät 
überreicht.

Ganz besonders aber stählten sich die S tände damals 
zu einer Protestation berufen, als durch den stabilen Ea- 
taster eine so unverhältnißmäßige S teuer-M ehranlage au f 
das Land gedrückt w urde; da haben sie im  Jahre 1844 
eine P e titio n  an Seine M ajestät den Kaiser m it einer 
solchen Entschiedenheit, m it einer so umfangreichen A lles  
umfassenden Darstellung der Ueberbürdungsverhältnisse 
überreicht, daß ich heute nichts besseres weiß, als die wich
tigsten Punkte aus derselben zu nehmen, und damit mei
nen heutigen A n trag  nach so vielen Jahren wieder zu 
m otiviren. (R u f:  sehr gut.)

Diese S ch rift verdanken w ir  dem P a trio tism us und 
der ausgezeichneten Feder des hochverehrten H errn  G rafen 
Anton v. Auersperg, welcher auch heute in  unserer M it te  
sitzt, und gewiß den Faden wieder dort aufnehmen w ird, 
wo er ihn gelassen hat. (B ra v o ! B ra v o ! B ra v o !)

Ich  kann mich nicht enthalten, meine H erren ! den 
Eingang dieser S ch rift Ihn en  wörtlich vorzutragen.

Dieser lautet:
„E u re  M ajestä t!

D ie  treugehorsamen Stände des Herzogthums K ram  
haben au f dem letzten Landtage am 1 1 /Sept. v. I . ,  b. i. 
1843 , bei Vernehmung des a. h. G rundsteuer-Postulats, 
welcher in  Folge der Umlage des stabilen Catasters, 
die bisherige S teuer-Q uote  dieser P rovinz von 535,731 fl. 
113/4 kr. au f 682,547 fl. 34  kr., m ith in  um 146,816 fl. 
22 y 4 kr. steigerte, zu ihrem tiefen Schmerze zum ersten
male jene Bere itw illigke it in  Annahme des a. h. Postu
la ts ,  welche ihre bisherigen Landtage charakterisirte, nicht 
an den T ag  legen können und sich in  ihrem Gewissen 
aufgefordert ge fiih lt, vor den Augen seiner geheiligten 
M ajestät und des ganzen Landes, dessen Steuerinteressen 
zu vertreten sie gesetzlich berufen sind, sich bezüglich ihrer 
M itw irk u n g  und Zustimmung zu einem Besteuerungssystem 
ausdrücklich zu verwahren, welches au f unhaltbarer und 
unsicherer Basis beruhend in  seiner Ausführung den gänz
lichen R u in  der Contribuenten unausbleiblich nach sich 
ziehen m uß".

M eine H erren ! so haben die Stände des Landes 
K ram  gesprochen, w ir  Vertreter des Volkes, die w ir

die Leiden des Volkes nicht minder sehen und kennen, 
werden nicht weniger offen, und nicht weniger entschieden, 
insbesondere, nachdem noch zwei außerordentlich mitdrückende 
M om ente, daß seit jener Ze it so viele neue S teucrgat- 
tungen ins  Land gekommen sind, und daß im  letzten 
Reichsrathe und durch die Sanction  S einer M ajestät des 
Kaisers eine so bedeutende Erhöhung der direkten Steuern 
uns aufgelegt w urde , dazu tra te n , über die S teuer- 
bedrückung unsere S tim m e der Besorgnis; und die B itte  
um Abhilfe erheben! (B ra v o !)

F ü r w ahr, wenn man alle diese M ißverhältnisse in 
der Besteuerung ins  Auge saßt, so muß man ohne wei
ters überzeugt sein, daß eine A bh ilfe  unserem Vaterlande 
dringend nothwendig ist, wenn nicht die S teucrcoutribu- 
tionskrast vollständig erschöpft werden soll, da nunmehr 
vorzüglich nur außerordentliche M it te l ,  a ls :  Erecutionen, 
Sequestrationen der Realitäten und des fu n d u s  in s t ru c -  
tu s , zur Steuereinbringung führen, daß die Realitäten 
nach einander der Regierung gewissermaßen in  die Hände 
fa llen , und die Besitzer darauf nichts anders als Arbeiter 
sind. (Lebhafter B e ifa ll,  R u fe : sehr w a h r!)

I n  dieser S ch rift nu n , welche ich erwähnt habe, 
hat der einstige Landtag, re sp . der Verfasser desselben, die 
Betrachtung darüber aufgestellt, wie das M ißverhä ltn iß  
der G rund-Besteuerung in  unserem Lande sowohl in  a b 
s o l u t e r  als i n r e l a t i v e r  Beziehung vorhanden ist.

Diese S ch rift verdient volle G laubw ürd igke it, w e il 
die Thatsachen, welche in derselben enthalten sind, nicht 
m it Emsigkeit, Absichtlichkeit und Vorsichtlichkcit gesucht 
worden sind, sondern w e il sie so ausgenommen worden sind, 
wie sie sich a llc rw ä rts  von selbst leicht ergaben.

E s  ist eine absolute und relative Neberschätzung h in
sichtlich des Reinertrages unserer Gründe erwiesen, und 
w e il der stabile Cataster eben auf den Reinertrag basirt 
ist, so ist die Ueberbürdung m it der Grundsteuer von selbst 
erklärlich.

D ie  a b s o l u t e  Uebcrschätzung erweist sich au f fo l
gende A r t :  E s  ist im  Paragraph 192 der Ins truction  
hinsichtlich der Catastral - Reinertrags - Erhebungen aus
drücklich anbefohlen, daß bei Bestimmung des R e inertra
ges auf Verpachtungen, gerichtliche Schätzungen und 
Verkäufe Rücksicht zu nehmen ist.

W enn die Verpachtungen auch nicht gerade die 
untrüglichsten Werthmesser des Realitätenertrages sind, so 
sind sie doch in  Rücksicht dessen, daß der Pächter einen 

I Pachtschilling ohne andere weitere Lasten zu bezahlen hat,
I doch ein bedeutend verläßliches M it te l um den W erth 

einer bezüglichen R e a litä t, und die Größe des Ertrages 
zu ermessen. N un  hat man mehrere solche Verpachtungen 
in  Betracht genommen und daraus das Resultat gefunden, 
daß der Reinertrag nach dem Cataster, hinsichtlich der 
Pachtschillinge dieser in Betrachtung gestellten Realitäten, 
zweim al, ja  dreimal höher, als der jener Rente aus den 
Pachtverträgen, aufgestellt worden ist.

D a raus  ergibt sich, daß nicht 1747/g0 % t  was das 
Percent der Grundsteuer w a r, hinsichtlich dieser Realitäten 
g ilt ,  sondern daß das Percent sich au f 4 1 13/,i0 , ja  sogar auf 
8 2 m/3(, h inauf steigerte, so, daß nicht 1 7 y e <k Grundsteuer 
vom Reinerträge, sondern 41 und 82 %  genommen wer
den; dieses g ilt  vorzüglich hinsichtlich der W aldungen und 
Weiden.

Ebenso hat es sich bei dem Vergleiche des ange
nommenen Kataster - Reinertrages gegenüber den gericht
lichen Schätzungen, welche doch als behördliche W erth 
und Ertragsbemessungen Glauben verdienen, gezeigt, daß 
der Reinertrag 4m al höher angenommen worden ist, als



bie gerichtlichen Schätzungen desselben ergaben , und daß 
eö sich ergibt, daß nicht i .7 % , sondern 28  und 29  M  von 
den bezüglichen R ealitä ten  an  G rundsteuer abgeliefert 
werden muß.

Die Verkäufe endlich ergeben dasselbe V erhältn iß . 
Die Verkäufe sind vermöge ihrer S tip u la tio n e n  zwischen 
Käufer und V erkäufer, w enn m an die Id e n titä t  der 
G ründe, welche im Verkaufe stehen und bereit C atastra l- 
Reinertrag erhoben werden soll, constatirt, w enn m an 
Gebäude und fu n d u s  in s t ru c tu s  abrechnet, fast das 
untrüglichste Werthzeichen, und da hat es sich ergeben, daß 
bei jenen R e a litä te n , die m an in Vergleich stellt hinsicht
lich deö Verkaufes und des d a rau s  sich ergebenden R e in 
ertrages, und des angenommenen R einertrages nach dem 
stabilen C ataster, daß nach demselben der R einertrag  
3mal höher angenommen worden ist, und daß 34  und 
6 0 % , nicht 17% der G rundsteuer au f dieselben fällt.

E s  sind auch andere allgemeine B etrachtungen in 
dieser Schrift aufgestellt w orden, welche sich eben a u s  
dieser nnverhältnißm äßigen Besteuerung ergaben; so z. B . 
daß viele R ealitä ten  von den Besitzern verlassen worden 
sind, weil die jährliche S te u e r  so hoch fast, w ied e r R e a 
litätenwerth und daher unerschwinglich w ar. E s  ist ein 
Beispiel au s  dem Bcz. G urkfeld, Gemeinde Zirkle darin 
angeführt, wo Jem and  eine R ea litä t um 8  fl. erkauft hat 
und jährlich 7 fl. 34  kr. S te u e r  bezahlen mußte. < H eiter
keit, B ew egung.) E in  anderer F a l l ,  wo die R ea litä t 
um 13 fl. 13 kr. gekauft w urde, und deren Grundsteuer 
12 fl. 45  kr. betrug. E in  dritter F a ll , wo die R e a litä t 
mn 12 fl. erkauft wurde, und die S te u e r  7 fl. betrug, 
und so viele dergleichen Beispiele, namentlich in Unter- 
krain.

W e r  nicht bloß die absolute Ueberschätzung ist 
erwiesen, und ist bei der G rundbesteuerung in K ra in  vor
handen, sondern auch die r e l a t i v e  Ueberschätzung zeigt 
sich aus eine so auffallende W eise, daß m an kaum begrei
fen k ann , wie eine solche relative Ueberschätzung nam ent
lich im Verhältnisse der Länder K ra in , K ä rn te n , S te ie r 
mark sich zum unberechenbaren Nachtheile unseres Landes bis 
heute erhalten konnte.

D a s  Land K ra in  hat nach dem provisorischen C a- 
taster 535 .731  fl. 1 1 %  fr. an  G rundsteuer jährlich gezahlt, 
nach dem stabilen C ataster m ußte cs um  jährliche 1 4 6 ,816  fl. 
22 %  kr. mehr bezahlen, während dem das Land K ärnten  
eine Abminderung int B etrage  von 1 5 2 .15 0  fl. (!) in 
seiner Grnndbesteuerung e rfu h r, und in S te ierm ark  die
selbe auch um 13 1 .55 0  fl. erniedriget w urde, so daß bei V er
gleichung deö Verhältnisses vor und nach dem stabilen 
Cataster zwischen K ra in  und K ä rn te n , w enn der M e h r
betrag von K rain  m it 1 4 6 .81 6  fl., und der M inderbetrag  
von K ärn ten  m it 1 5 2 .150  fl. summirt w ird, sich ein 
M ehrbetrag der jährlichen Grundbesteucrung K rainS  gegen
über K ärn ten , um mehr a ls  3 0 0 .0 0 0  fl. erg ib t, w a s  in 
den abgelaufenen 2 0 ' J a h re n  6 M illionen  ausm acht. 
(Sensation.)

M eine H e rren , w a s  hätten w ir m it 6 M illionen  
hinsichtlich der landwirthschaftlichen, der industriellen und 
anderer B ildungsschulen, der nothwendigen H u m a n itä ts 
und anderen Anstalten im Lande unternehmen können?!

W arum  müssen w ir jetzt in jeder Beziehung so spar
sam ;ein? (Lebhafter B e ifa ll im Hanse und int Zuhörer- 
raume.) —  W arum  müssen w ir nach allen S e iten  hin uns 
w enge halten, daß w ir die Aufgabe der B ild u n g , des 
Fortschrittes, der H um an itä t, der Freiheit nicht lösen kön
nen?! (B rav o ! B ra v o !)  —  w ir sind erschöpft, w ir kön
nen nns nicht helfen, und sind am R ande unvergleichlicher

L andesea lam itä t, w enn w ir nicht im S ta n d e  sind, durch 
diesen Landtag die G nade des M onarchen , die Einsicht 
der R egierung und der gesetzgebenden Factoren zu einer 
endlichen Erleichterung zu erreichen.

(Lebhafter B eifall, R u fe : S e h r  gu t! im H ause und 
Z uhörerraum e.)

W enn  m an noch weiter in Betracht zieht, wie diese 
S teuererhöhung  im Lande selbst sich dargestellt h a t ,  so 
wird m an sich darüber w undern , daß nach dem stabilen 
Cataster der frühere Laibacher K re is allein m ehr Lasten 
an  G rundstenern zu erschwingen h a tte , a ls  früher das 
ganze Land.

Nach dem provisorischen C ataster w a r das Land 
K rain  m it dem R einerträge von 1 ,063 .670  fl. und der 
G rundsteuer von 5 3 5 .731  fl. angenommen, und nach dem 
stabilen C ataster m it dem R einerträge von 3 ,8 3 8 .1 30  fl. 
und S te u e r  von 6 8 2 .54 7  fl. D e r  Laibacher K reis w ar 
früher m it dem R einerträge von 4 3 3 .2 7 3  fl. und nach 
dem stabilen C ataster m it dem R einerträge von 1 ,278 .961  
G u ld e n , also gegenüber dem frühern Landesreinertrage 
von 1 ,0 6 3 .6 70  fl. um  2 1 5 .29 1  fl. R einertrag  höher, a ls  
früher das ganze Land K ra in  angesetzt.

Ich  kann mich nicht enthalten, auch noch einige spe
ziellen Besteuerungs-V erhältnisse nach dem stabilen K a ta 
ster zwischen K ra in , K ärn ten  und S teierm ark  anzuführen :

D e r ganze productive B oden K ra m s im Flächen
maße von 1 ,654 .866  Joch 120  □  K lftr. ist m it einem 
R einerträge von 3 ,8 3 8 .1 3 0  fl. angenommen, und zahlt an 
S teuerquote 6 8 2 .54 7  fl., so daß au f e i n  Joch producti
ven B oden ein R einertrag  von 2 fl. 19 %  kr. und die 
S te u e r  m it 2 4 %  kr. entfällt. K ärn ten  hingegen, w el
ches m it dem Flächenmaße von 1 ,5 9 4 .9 96  Joch 437  
□  K lftr., also tun nicht viel Joch schwächer im Flächen
maße angenommen w ird , bezahlt bei einem R einerträge 
von 2 ,530 .441  fl., an  S teuerquo te  4 4 9 .9 9 6  fl., —  der R ein 
ertrag ist daher 1 fl. 35  kr. und die S te u e r  n u r  17 kr. 
pr. Joch. Und doch welcher Unterschied der P roductivä t 
ist zwischen K ra in  und K ärn ten! W ie viel fruchtbarer ist 
Letzteres!

W enn  m an nun  die Nachbarkreisc von K ra in  und 
S te ierm ark : N eustadtl, C illi, in B etracht zieht, so ergibt 
sich, daß der N eustädtler K re is  m it 7 0 4 .7 5 4  Joch Flächen
maß m it einem R einerträge von 1 ,8 4 2 .0 90  fl., m it der 
S teuerqno te  nach dem C atafter m it 3 2 7 .58 5  fl. , daher 
mit einem R einerträge von 2 fl. 36 kr. pr. Joch und m it 
einer S te u e r  von 2 7 %  kr. pr. Joch nach dem stabilen 
Cataster aufgenommen w urde, w ährend der C illier K reis 
m it 6 3 1 .24 2  Joch m it einem R einerträge von 1 ,398 .546  
G ulden und m it einer S teuerqno te  von 2 4 8 .70 7  f l . , da
her m it dem R einerträge von 2 fl. 13 kr. und mit der 
S te u e r von 2 3 %  kr. pr. Joch erscheint.

W enn m an noch die Nachbarbezirke in s  Auge saßt, 
den Bezirk Gurkfeld in K rain , und den Bezirk Lichtenwald 
in S teierm ark , so ergibt sich, daß Gurkfeld mit 38 .513  
Joch Flächenmaß, mit einem R einerträge von 151 .757  fl. 
eine S teuerqno te  nach dem C ataster m it 32 .322  fl. zu 
entrichten hat, und daß der R einertrag  pr. Joch m it 4  fl. 
42  kr. kommt, und die S te u e r  5 0 %  kr. beträgt.

D e r  au f der andern S e ite  der S a v e  gelegene B e 
zirk Lichtenwald ist m it dem Flächeninhalte von 15 .723  
Joch m it dem R einerträge von 31 .1 94  fl. m it der S te u e r-  
quote von 5 .547  fl. nur mit dem R einerträge pr. Joch 
mit 1 fl. 5 8 %  kr. und die Besteuerung m it weniger a ls  
der H älfte , nämlich n u r mit 21 kr., angesetzt. (B ew egung.)

G estatten S ie  mir, meine H erren, noch einige schla
genden P ara le llen  zu ziehen, u. z. a u s  den einzelnen Nach-



bargemeiilden mid H aup tcu ltu ren  m it Benützung der R e in 
ertrags-A usw eise, wie die Commission sie entworfen hat. 
D ie  Gemeinde S t .  Ruprecht im Bezirke Neudegg w ird 
m it einem R einerträge von Einem  Joch Acker mit 19 fl. 
15 kr. und die Gemeinde S t .  Leonhard des Bezirkes 
P ra g w a ld  in S te ierm ark  m it 6 fl. 25  fr., und die G e
meinde Arch des Bezirkes Gurkfeld in K ram  von 1 Joch 
W iesen m it 15 fl. 40  kr., und die Gemeinde Artitsch im 
Bezirke R a n n  in  S te ierm ark  n u r m it 5 fl. 50  kr., 
also nu r m it einem D ritte ls  des O b ig e n , die Gemeinde 
R au no  Bezirk Gurkfeld in K ra in  von 1 Joch W eingarten  
m it 32  fl. 4 0  kr., die Gemeinde Kapellen Bezirk R a n n  
in  S teierm ark  m it 9 fl. 55  kr. (B ew egung), die G e
meinde G ro ß -D o llin a  im Bezirke Landstraß in K ra in  von 
H utw eiden  m it 4  fl. 15 kr. und die Gemeinde Srem nitz 
im Bezirke Reichenburg in S teierm ark  m it 1 fl. 5 kr. 
im  stabilen C ataster angenommen. (B ew egung.)

Welche W irkung die hier ersichtlichen Differenzen 
im R einerträge bei ihrer praktischen Anwendung au f die 
Besteuerung a u sü b en , wolle m an a u s  folgenden darüber 
aufgestellten Betrachtungen heraussehen:

W enn  ein und derselbe Acker a u s  4  Joch I. Classe 
bestehen w ürde, so w ürde derselbe in K ra in  Bezirk N en- 
degg, Gemeinde S t .  Ruprecht, nach dem Cataster von 
einem R einerträge von 77 fl. eine S teuerquore von 13 
G ulden  41 kr., in  S te ierm ark  Bezirk P ra g w a ld , G e
meinde S t .  Leonhard, aber von einem R einerträge von 
25  fl. 4 0  kr. nur eine S teuerquo te  von 4  fl. 33  kr. zu 
zahlen haben ; eine Wiese von 5 Joch I . Classe würde in 
K rain , Bezirk Gurkfeld, Gemeinde Arch, von dem Cataster- 
R einertrage 78  fl. 20  kr. eine S teuerquote von 13 fl. 
5 5 %  kr. zahlen müssen, in S teierm ark  Bezirk R ann , G e
meinde Artitsch, m it dem S e in er trage von 29 fl. 10 kr. 
nur eine S teuerquo te  von 5 fl. 1 1 %  k r.; ein W ein g ar
ten von 3 Joch I .  Classe würde in K ra in , Bezirk G urk
feld, Gemeinde R au no , von einem R einerträge von 98  fl. 
eine S leuerquo te  von 17 fl. 2 5 %  kr. bezahlen, und in 
S te ie rm ark , Bezirk R a n n , Gemeinde Kapellen, von einem 
R einerträge von 29 fl. 45  kr. n u r eine S teuerquoie von 
5 fl. 1 7 %  k r .; eine W ald rea litä t a u s  10 Joch Hochwald, 
und 10 Joch N iederwald und 5 Joch Weide, sämmtlich 
I . Classe, w ürde in K ra in  Bezirk Landstraß, Gemeinde 
G roß  - D ollina, von dem R einerträge von 30 fl. 4 5  kr. 
eine S teuerquo te  von 5 fl. 28  kr., und in S teierm ark B e 
zirk Reichenburg, Gemeinde Srem nitz, von dem Reinerträge 
von 10 fl. 3 7 %  eine S teuerquote von 1 fl. 5 3 %  kr. 
bezahlen.

Ich  w ill nicht den h. Landtag mit weiteren A nfüh
rungen a u s  besagter ohnehin gewiß dem Com ite vom 
hochverehrten H e rn : Verfasser G ra f  A nton v. A uersperg 
vorzulegenden S chrift ermüden, soviel aber dachte ich jetzt 
anführen zu müssen, damit m an sicht, wie gerecht unsere 
K lagen über S tcuerüberbürdung sind. (B ra v o ! B ra v o !)

Ich  halte jedoch dafür, daß, nachdem ich die directen 
S te u e rn  im Allgemeinen a ls  unvcrhältnißm äßig und a ls  
drückend bezeichnet habe, daß ich auch hinsichtlich der a n 
dern directen S te u e rn  einiges zum Beweise anfiihre.

W a s  die Hausclassensteuer betrifft, so ist dieselbe 
jetzt in 12 Classen getheilt. N un diese E intheilung in 
12 Classen entbehrt einer gerechten G rundlage eines glei
chen M aßstabes. S o  werden die W ohnungsbestandtheile 
von 1 bis 3 m it 70  kr. und von 30  —  35 mit 63 G u l
den besteuert. D a  ist ersichtlich, daß namentlich die großen 
G ebäude gegenüber den kleinen übersteuert sind.

S o w o h l der G roßgrundbesitzer, a ls  der Besitzer 
überhaupt, der eine W ohnung für sich hat, fü r seine, viel

leicht sehr zahlreiche F am ilie , fü r seine D ienstboten , 
welche ihm die Geschäfte besorgen, fü r die A ufbew ahrung 
der Feldfrüchtc, befinden sich in der traurigen  Lage dafür 
eine außerordentliche Hausclassensteuer zahlen zu müssen. 
(B ew egung.)

Namentlich trifft dieses den Großgrundbesitzer inso- 
ferne, a ls  die ansehnlichen großen Schlösser unserer V o r
zeit, w enn sic vielleicht auch nicht in allen Theilen gegen
w ärtig  bewohnt und in Anspruch genommen w erden , und 
wenn sie auch nicht zufälligerweise einem öffentlichen 
S ta a ts a m te  zur W ohnung dienen, dieselben außerordentli
chen S te u e rn  bezahlen müssen. W a s  soll geschehen? —

S o llen  sie dieselben zerstören, zu R u inen  machen, 
dam it ein V erein Oesterreichs die Gelegenheit bekommt, 
diese R u inen  a ls  Baudenkmale zu e rh a lten ? (Lebhaftes 
B rav o ! und Heiterkeit.)

ES kann sich ein Besitzer einer solchen R e a litä t von 
der Hausclassensteuer gar nicht anders retten, a ls  sic wirk
lich zu zerstören, weil das Hofdekret vom 9. J u l i  1840  
sagt, daß eine Steuerherabsetzung n u r durch die Besciti- 
guilg der äußern M a u e r an der bezüglichen W ohnung 
erfolgen kann. E ine solche Beseitigung der äußern 
M a u e r ist wohl eine Zerstörung der W ohnung, eine Z er
störung des G ebäudes selbst (R u fe : S e h r  g u t) , und wie 
kann die erfolgen, wenn darau f Pfandrechte lasten. E s  
ist ein Besitzer einer solchen Lokalität verpflichtet, die enor
men S te u e rn  zu bezahlen, und ist außer S tan d e  sich in 
irgend einer Beziehung zu helfen.

Diese ungerechte Hausklassenbesteueruug könnte da
durch beseitiget w erden, w enn ein gerechter M aßstab  nach 
V erhältn iß  der W ohnungs-B cstandtheile , m it einem gerin
gen jährlichen Ansätze angenom m en würde.

Ich  könnte besondere Objecte anführen, welche durch 
die Hausclassensteuer besonders ungercchterweise betroffen 
worden, so z. B . die W inzerhäuser in W eingärten . D ie 
selben sind nicht zur W o h n u n g , sie sind gewissermaßen 
zur A ufbew ahrung der W einbchältn iffe, und zum vorüber
gehenden Gebrauche, namentlich zu jener Zeit, a ls  in den 
W eingärten  die A rbeiten dauern, bestimmt. W enn sich, 
die bezüglichen A rbeiter, welche die Arbeiten in den W ein
gärten besorgen, in dem O fe n , welcher im W inzerzimmer 
steh t, ihre täglichen Speisen bereiten, so kann darau s 
wohl noch nickt geschlossen werden, daß diese W inzerhäu- 
scr zu einer stetigen W ohnung bestim m t, und daher mit 
der Hausclassensteuer zu belegen sind. (R u fe : S e h r  rich tig! 
ganz g u t !) —

Ich  übergehe zu der H auszinssteuer. Nach §. 2 des 
F inanz-M inisterial-E rlasses vom 9. August 1850 sind in 
jenen O r te n , wo die M ehrzahl der G ebäude im W ege 
der V erm iethung benützt w erd en , auch die unvermicthet 
gebliebenen, von dem Eigenthüm er und dessen Fam ilien
gliedern selbst bewohnten Gebäude, der H auszinssteuer zu 
unterziehen.

N un , da kommt wohl ein Besitzer eines H auses in 
die Lage eine H auszinsstcucr zahlen zu müssen, '  w enn er 
auch nicht einen R aum  h a t, den er in M iethe geben 
könnte, oder dafür P a rte ien  nicht findet W enn nun in 
einem O rte  es solche M iethhäuser gibt, u. z. die M ehrzahl, 
—  in welcher Beziehung m an nicht sehr kritisch vorgeht —  
(H eiterkeit, B r a v o !), welche M iethparteien  aufnehmen, 
so muß jeder andere auch von seiner eigenen W ohnung 
die H auszinsstcuer bezahlen. G egen dieses Unrecht ist 
keine andere A bhilfe, a ls  wenn der gerechte Grundsatz 
aufgestellt w ird , daß nur die wirklichen Zinsungen einer 
Besteuerung unterw orfen werden. A ls besondere Anomalie 
möchte ich besonders der G asthäuser erwähnen. D ie  G ast-



fiäufcv haben ihre Lokalitäten fü r die Unterkunft der R e i
sende» bestimmt, oder unterhalten sie die Gäste in den
selben. So lange die Einkommensteuer nicht besonders 
eingeführt, und das W irthsgewerbe m it der Einkommen
steuer nicht belegt w a r, so lange mochte es eine Berech
tigung gehabt haben, daß die Gasthäuser m it der H a u s 
zinssteuer belegt waren. Jetzt aber tragen sie die doppelte 
Steuer. S ie  werden fü r ihren Erwerb doppelt besteuert. 
(Rufe: J a , ganz rich tig !)

Eine solche Anomalie besteht auch besonders hinsicht
lich der Nebenlokalitäten, der W ohnlokalitäten fü r V e r
walter, für D iener, fü r A rbe iter bei Herrschaften, bei 
Fabriken, bei Gewerkschaften; da werden die Arbeiter als 
Miethlinge angenommen, und alle Forst- und andere A n f- 
sichtshäuser, alle Gewerkschaftshäuser, wo die Arbeiter 
wohnen, m it der Hanszinssteuer belegt. H ie r möchte ich 
namentlich 3 arme O rte  von Oberkrain anführen, D e r 
eine ist mein G eburtsort Steinbüchel, nebstdem E isnern und 
Kropp. V on diesen O rten , wo nu r gewissermassen einige 
Gewerken, Arbeitgeber und Arbeiter wohnen, verlangt 
man die Bezahlung der Hauszinssteuer; wo die Nagel- 
schmiede in  so engen kleinen Zim m ern und so enge an 
einander gedrängt wohnen, und wenn etwas, so gewisser
massen m ir so vie l dafür entrichten, daß die E rha ltung und 
Restituirung dieser Lokalitäten möglich ist.

I n . solchen O rten besonders ist die Hauszinssteuer 
sehr drückend. —

Ich möchte noch einige W orte hinsichtlich der E r 
werb- und der Einkommensteuer sprechen. D ie  Erwerbsteuer, 
welche m it dem Patente vom 31. Dezember 1812 in  
Oesterreich eingeführt, und int Lande K ram  im  Jahre 
1816 publicirt w urde, ist auch nicht genügend, weil sie 
vorzüglich zur G rundlage die Anzahl der E inwohner hinsicht
lich der Ocrtlichkeit, wo der zu Besteuerende sich aufhält, —  
aufgestellt hat. Ic h  möchte nu r hier anführen, daß es 
in unserem Vatcrlande sehr viele kleine Gewerbe, zum 
Beispiele: M a u re r, T ischler, Schuster, Schneider, gibt, 
welche nur dann und wann sich m it der A ush ilfsa rbe it 
beschäftigen und in  die Häuser gehen. —  Diese werden m it 
einer zu hohen Erwerbsteuer belegt, weil fü r sic keine 
genug niedere Classe vorgesorgt ist, und so ergibt es 
sich, daß die armen Menschen P rävartca tionen begehen, 
und daun noch m it S tra fe  belegt werden. —  F ü r solche 
Gewerbetreibende ist der Ansatz z>t hoch, so wie anderer
seits für sehr große industrielle Unternehmungen die E r 
werbsteuer noch zu niedere Ansätze aufgestellt hat. —  F ü r 
Me Erwerbsteuer muß in dieser Richtung eine Aenderung 
getroffen, überhaupt aber ein mehr gerechter Grundsatz 
aufgestellt werden.

Ich möchte übrigens dicßfalls noch einen besondern 
Fa ll aus dem Bereiche meiner eigenen Wahrnehmungen 
anführen. D ie  Advokaten und Notare K ram s werden 
nach Maßgabe der Seelcnanzahl des Bezirkes, in welchem 
sie sich aufhalten, besteuert, w e il die Steuerbehörden an
nehmen, daß das ih r  W irkungskreis ist, und sic müssen 
demnach die Erwerbsteuer nach der höchsten Classe, das 
tst m it 26 fl. 50 kr. jährlich bezahlen. I n  Is tr ien  hin
gegen kommen sie glimpflicher durch, und zahlen die E r 
werbsteuer nur int Betrage von 5 fl. 50 kr. Ich

c für meinen eigenen V o r th e il, ich meine nur, 
daß es hier in diesem Falle sehr ersichtlich ist, daß die 
Anzahl der Einwohner des O rte s , in welchem sich ein 
Mrwerbstcuerpflichtiger au fhä lt, keine richtige Grundlage 
dlidet, denn, wenn man den Advokaten hinsichtlich der 
seelcnanzahl seiner W irkungssphäre besteuern w o llte , so 
lauste man den ganzen K re is  des Obergerichtssprengels

zur Basis nehmen, w e il derselbe im ganzen Obergerichts
sprengel zu vertreten berechtiget ist, und man müßte eine, 
weiß G o t t , wie hohe Steuer fü r ihn schaffen. D ieß sei 
nur angeführt, um zu bezeichnen, daß auch die G rund
lage bei der Erwerbstcucr eine unrichtige ist. Nicht besser 
ist es m it der Einkommensteuer, welche m it der E rwerb- 
steuer gewissermaßen Hand in  Hand geht.

W enn ich nun so die unrichtigen Grundlagen h in
sichtlich der directen Steuern flüchtig und oberflächlich be
zeichnet habe, so ist cs ersichtlich, daß die Behauptung 
richtig ist, daß die Erhöhung jeder auf einer falschen 
Grundlage bastrtcn S teu e r, eine doppelt ungerechte, eine 
Erhöhung deö ursprünglichen Unrechtes ist.

Ich  habe daher m it großem Schmerze jene S itzun
gen der Steuererhöhungen im  hohen Reichsrathc mitge
macht, in  welchem die Abgeordneten dieses Landes die 
S tim m e fü r ih r Land erhoben und nachgewiesen haben, 
daß w ir  bei Vertretung unseres Landes keine Ausnahme 
constatircn, sondern nur gleich m it andern Ländern behan
delt werden wollen. < B ra v o , B ra vo .) Ich  muß m it 
desto größerem Bedauern jener Beschlüsse erwähnen, w e il 
man persönlich überzeugt w ar, daß unser Land überbürdet 
sei, und doch der U n ifo rm itä t wegen zu dem Beschlusse 
verfallen ist, vermöge dessen diese S teu e r-E rhö hu ng  uns 
in  noch höherem M aße weiterhin drücken soll. (B ravo , 
B ravo .)

D a , meine Herren, möchte man wohl bedenklich wer
den, über die W ohlthaten der Februar - Verfassung. Denn 
unsere Stände haben im Postulatlandtage fast mehr Rechte 
gehabt hinsichtlich der S teu e rvo tiru ng , hinsichtlich der 
Aeußerung über die B ew illig ung  oder N ichtbew illigung, als 
w ir  gegenwärtig im  Gesanimt-Rcichsrathe, wo w ir  Vertreter 
kleiner Länder eben nu r eine erfolglose ivörtliche Verw ahrung 
gegen die M ajorts trung von Seite anderer größerer Län
der einzusetzen int Staude sind. (Einzelnes B ravo  im  
Centrum.)

M i t  Bangen und Furcht, meine H erren, sehe ich 
auch in die Zukunft, daß w ir ,  wenn die Beschlüsse auf 
gleiche A r t  wie im  vergangenen Jahre gefaßt werden, zu 
unserem Rechte schwer gelangen werden.

Ich  möchte m ir deßhalb erlauben, die Gründe des 
Beschlusses des Abgeordnetenhauses in  wenigen W orten 
und nur in  so ferne zu prü fen, als dieser Gegenstand 
hieher gehört. M a n  hat dort gesagt, daß es sich bei der 
Erhöhung der directen Steuern darum handelt, alle 
Steuerkräfte des Reiches nach ihrer Leistungsfähigkeit 
zur Deckung der Staatsbedürfnisse heranzuziehen.

Diese M o tiv iru n g  brachte der Bericht hinsichtlich der 
Steuererhöhung fü r das J a h r 1863 , m it der weitern 
Stütze au f die Verhandlungen hinsichtlich der beantragten 
Steuererhöhung fü r das V erw a ltungs jah r 1862, und der 
Angabe, daß die dort angegebenen Gründe auch fü r das 
Jah r 1863 noch gelten.

N un sind aber in  dem Ansschnßberichte fü r das 
J a h r 1862 Gründe in Menge angeführt worden, daß 
ohne Beschädigung der Laudwirthschaft, ohne Beschädigung 
und Inangriffnahm e des C apita ls eine Erhöhung der 
G rund- und Hauözinsstcuer unmöglich sei.

W enn nun die Gründe des Jahres 1862 im ver
stärkten M aße fü r das J a h r 1863 ga lten , so verstehe 
ich nicht, wie es möglich w a r, daß man aus diesem 
Grunde zu einem ganz andern Schlüsse kam, nämlich zur 
Steuererhöhung. (B ra vo  in Centrum.)

W eiters sagt derselbe Bericht, daß um nicht zu den 
schon bestehenden, theils durch fehlerhafte Stenerprincipien, 
theils durch mangelhafte Durchführung derselben herbei-



geführten Ungerechtigkeiten noch neue hinzuzufügen am 
zweckentsprechendsten schien, sämmtliche Steuern der E r
höhung zu unterziehen, und zwar nach möglichst gleichmäßigem 
Maßstabe. Wie ist es möglich, wenn man anerkennt, 
daß einzelne Steuergattungen auf falschen Principien be
ruhen, daß einzelne Steuergattungen unrichtig durchgeführt 
sind, alle Steuergattungen einer Erhöhung zu unterziehen, 
nach gleichen Perzenten?! (B ra vo !) D ie Ungerechtigkeit 
ist evident. H at man die Steuern erhöhen wollen, und 
war kein Grund der Contributionsfähkgkeit dafür vorhan
den, so wäre einfach zu sagen: D ie Staatsverhältnisfe, 
die Finanz-Calamitäten gebieten cs.

Aber Gründe des Rechtes, Gründe der Logik hat 
man dafür nicht gefunden, konnte sie auch nicht finden. 
(Abg. v. Langer: Ganz richtig.)

W ie wird unser Land diese erhöhten Steuern auf
bringen? Wenn w ir betrachten, wie unser Land durch 
die bisherige Stcucrübcrbürdnug so sehr mit seine K ra ft 
gekommen, so sehr gelähmt worden ist, so müssen uns 
ernste Besorgnisse erfassen. Betrachten w ir die industriel
len und landwtrthschastlichen Verhältnisse unseres Landes, 
wo der Grundbesitzer seine Steuern zu entrichten nicht 
im Stande ist, wenn er nicht den nöthigen Zuschuß aus 
den industriellen Unternehmungen bekommt, oder wenn 
er nicht in  den W ald oder in den S ta ll geht, um von 
seinem kleinen Capital wegzunehmen und zu verkaufen, 
um damit die Steuern erschwingen zu können.

Sehen w ir Oberkrain an, das einst eine bedeutende 
Leinwand-, Tuch-und eine weit günstigere Sicbsabrikatiou 
als jetzt hatte, so daß es überhaupt in industrieller Be
ziehung weit mehr producirte als jetzt, sehen w ir, wie cs 
in  allen diesen Industriezweigen zurück geht, wie die Eisen- 
und S tah l-Indus trie  völlig stockt. Sehen w ir  uns die 
Verhältnisse in dem steinigen, sterilen Jnnerkraiu an, die 
seit Eröffnung der Eisenbahn noch viel ungünstiger gewor
den sind. Blicken w ir nach Uuterkrain, und da möchte ich 
den Abgeordneten Herrn Derbitsch fragen, wie dort die 
Verhältnisse waren, als er als politischer Obcrbeamte 
20.000 fl. ans der Privat-Chatoulle Seiner Mäjestät des 
Kaisers und andere 100.000 fl. erhalten hat, und derselbe 
von Gemeinde zu Gemeinde vertheilend gegangen ist, um 
durch milde Gaben die armen Leute vom Hungertode 
zu retten. (Abg. v. Langer: Ganz richtig.)

L o  stehen die Verhältnisse in unserm Vaterlande, 
und am besten Felde in Oberkrain, in Ober- und Unter* 
fernik, wo die Bauern die größten Huben besitzen, da, 
meine Herren, ist in einigen Jahren 'des Mißwachses, 
nack wiederholten Schlägen und Elementar - Ereignissen 
die Industrie betrieben worden, daß Besitzer aus Baum
rinden B ro t gebacken und mit den eigenen Thränen die
ses B ro t gesalzen haben, weil sie nicht das Geld hatten, 
um sich das theuere Salz zu diesem Brote kaufen zu 
können. (Sensation und lebhaftes Bravo.)

Meine Herren, es gibt solcher traurigen Verhält
nisse noch viele; man müßte von O rt zu O rt gehen, um 
sich allerwärts solche erzählen zu lassen; die Nothlage ist 
übrigens Allen bekannt, wozu soll ich solcher Calamitäten 
noch mehrere anführen.

Durch die Steuerüberbürdung ist aber ein solcher 
Tabularschuldenstand der Realitäten entstanden, daß das 
Erträgniß einer Realität in folgenden Richtungen sich 
verliert, und nach folgender Proportion vertheilt werden 
muß: M ehr als ein D ritte l, die Hälfte nehmen die 
directen Steuern; mehr als ein D ritte l geht auf die Zinsen 
der Tabularschulden —  und der kleine Rest nur bleibt 
zur Restaurirung der Realitäten, zur Refundirung des

Fundus instruem s und —  zur Erhaltung des Besitzers und 
dessen Familie. Von einem solchen Einkommen kann man 
sich nicht eine solche Eristenz erzielen, daß man nebst der 
kümmerlichsten Erhaltung des Körpers, micti etwas für 
die Bildung des Geistes zu thun vermöchte.

Ich bin nicht in der Lage einen Ausweis hinsicht
lich der vielen Erecntioncu und Sequestrationen vorzufüh
ren, die im ganzen Lande angewendet werden, um die 
Grundsteuer einzubringen; aber ich glaube, w ir wür
den erstaunen, wenn w ir die Zahl hören würden, und 
cs ist in dem sonst etwas stolzen Oberkrain schon fast 
keine Schande mehr, daß dem Landwirthe vom Fundus 
ins truc tus  das nothwendigste Vieh aus dem S ta lle  am 
Markte für die Steuer verkauft wird. (Sensation.)

Wenn w ir dann weiter in Betracht ziehen, was 
das ganze Land an Einquartirung prästiren muß, wie 
groß die Vorspanns-Auslagen sind, so wird man cs 
wohl begreiflich finden, daß w ir eine erhöhte Steuer gar 
nicht zu erschwingen im Stande sind.

Hiezu kommen aber wohl noch andere unerträgliche 
Verhältnisse der A rt und Weise der Eintreibung. Ich habe 
Beispiele, —  ich w ill sie nicht näher bezeichnen, daß zu 
Steuerämtern oft aus weiter Ferne aus entlegenen Gegenden 
die Leute ihre Steuer bringen, und daß es den Steuerämtern 
nicht immer genehm ist, dieselben in Empfang zu nehmen, 
so daß sic wieder und wieder kommen, die Zeit versplittern, 
und sonst noch Geld aufwenden müssen, um die schwer 
zusammen gebrachte Steuer endlich an daö Steueramt 
abzuliefern. D as sind bedauerliche Vorgänge, ohne von 
andern Dingen zu reden, wie eö z. B . manchmal geschieht, 
daß Jemand bei Unkenntniß des Gesetzes, m it dem er sich 
helfen könnte, auch ein irrthümlieheö unrichtiges Begehren 
erfüllen Muß. —

Ich habe sohin einiges Materiale zur oberflächlichen 
Begründung meines Antrages vorgebracht, und möchte nur 
noch mein Vertrauen auf die Gnade Seiner Majestät, 
auf die Einsicht der Regierung und der gesetzgebenden 
Factoren für ihre zukünftigen Beschlüsse noch mehr moti* 
viren. Ich möchte dafür noch Gründe der politischen 
Wichtigkeit und Haltung unseres Volkes und Landes an
führen. Dieses Land, in welchem w ir wohnen, ist die 
Brücke nach Ita lie n , in die W e lt, und ist ferner der 
Isolator der Revolution in Ita lie n  und Ungarn gewesen. 
E in Volk, welches nicht Treue zu seinem Monarchen im 
Herzen getragen hätte, hätte sich nur anzuschließen ge
braucht an die beiden revolutionären Elemente, und cs 
wäre eine gefährliche Verbindung zwischen diesen herge
stellt worden. DaS treue Volk von Kram kennt von sol
cher Untreue nichts. (Lebhaftes Bravo int Hause und 
im Zuhörerraume.)

W ir  haben wohl noch wichtige Verdienste in unserem 
Lande. Unsere E ltern und Ahnen haben für die Erhaltung 
der Gesummt-Monarchie stets Alles bereitwillig gethan, 
sie haben besonders gegen die Türken, gegen Ae Franzosen 
gekämpft, und man kann sagen, niemals ist ein Makel 
aus die Vertheidiger, welche die Monarchie aus unserm 
Lande genommen hat, auf dem oder jenem Schlachtselde 
gefallen. (Lebhafter B e ifa ll, Rufe: sehr gut.)

Aus allen diesen Gründen, und aus dem weitern 
Grunde, daß, wenn w ir, nnzugegeben, wirklich noch Kräfte 
in unserem Lande hätten, dieselben fü r außerordentliche 
Ereignisse gespart werden sollen, fü r den außerodentlichen 
F a ll, wo der S taa t vielleicht wieder zu seiner Selbst
erhaltung wird einen Kampf unternehmen müssen, wo er 
uns auf eine außerordentliche Weise in außerordentlichem



Maße und namentlich als Grenzvolk in Anspruch nehmen 
kann, erwarte ich die E rfü llun g  unserer B itten .

Ich  empfehle Ih n e n  daher, meine Herren, meinen 
bezüglichen wohlgemeinten A ntrag und hoffe, daß das be
zügliche Comite denselben in  spezieller, entschiedener For- 
m ulirung vor das H aus wieder bringen und in  der M o - 
tiv irung vollständig ergänzen werde.

Ic h  gehe nur in  einem Punkte von meinem Antrage 
ab, nämlich in  dem, daß ich die Verweisung dieses A n 
trages an ein Comite aus fü n f M itg liedern  beantragt 
habe.

M i r  scheint es entsprechender, daß dieser A ntrag 
auch an den Finanz-Ausschuß gewiesen werde, welcher 
Ausschuß allenfalls entweder durch W ah l tut Landtage, 
oder dadurch verstärkt werden kann, daß das Comite ein
zelne, besonders erfahrene M itg lieder des hohen Hauses 
im S inne der Geschäfts-Ordnung zu den bezüglichen B e
rathungen einladet.

Ich  bitte daher, daß mein A ntrag hinsichtlich der 
Verweisung an ein Com ite aus fü n f M itg liedern  nur 
eventuell fü r den F a ll zur Abstimmung komme, als mein 
gegenwärtig gestellter A ntrag auf Verweisung des A n tra 
ges an den Finanz-Ausschuß nicht angenommen werden 
würde. (Anhaltender, lebhafter B e ifa ll im  Hause und im 
Zuhörerraume.)

Abg. G ra f Anton v. A u e r s p e r g :  Ich  erlaube 
mir den A ntrag des geehrten H errn Vorredners, dessen 
warmer P a trio tism us auch in  diesem Augenblicke zündende 
Worte gefunden hat, aus ganzer Ueberzeugung zu unter
stützen, und wenn mein Name auf dem ursprünglichen 
Antrage nicht unter den Unterstützenden erschien, so lag 
dieß bloß in dem Umstande, daß ich verhindert w ar 
jener Sitzung anzuwohnen, in welcher der A ntrag einge
bracht wurde. (B ra v o ! B ra v o !)

W as  nun die Begründung be trifft, so ist sic eine 
so überzeugende und ausführliche gewesen, daß ich mich 
enthalten kann, Weiteres anzuführen, und dieß um so mehr, 
als der H e rr Vorredner auch Einiges, was ich zur B e 
gründung eines ähnlichen Antrages vor vielen Jahren 
vorgebracht habe, wieder vorzuführen die Güte gehabt. 
Ich möchte dem nur beifügen, daß das grelle, schreiende 
M ißverhältn iß , welches damals betont worden ist, auch 
jetzt noch, wenn auch m it einer mäßig geänderten Z iffe r 
vorwaltet.

E s  w ird  aber die Aufgabe der Commission sein, an 
welche dieser A n trag  geht, diese allm ählig durch die Z e it
verhältnisse geänderten Z iffe rn  richtig zu stellen.

Indem  ich nun meinen persönlichen Dank fü r die 
freundliche Anerkennung, die m ir geworden ist, ausspreche, 
gestehe ich, daß cs zu einer meiner wohlthuendsteu E r in 
nerungen gehört, in  jenen Zeiten etwas zur Erleichterung 
der Lasten des Landes beigetragen zu haben, wenn diese 
auch nicht in dem Verhältnisse erfolgte, als es allgemein 
gewünscht, und als der Wunsch wirklich ein berechtigter 
war. (Lebhaftes B ravo  im Hause und im Zuhörer- 
raume.)

Ich glaube aber auch, eine Geisterstimme w ird dem 
-Herrn Vorredner danken, fü r die einer dahin gegangenen 
Versammlung gewordene Anerkennung, nämlich die der 
vormaligen S tände, welche gerade in  diesen Räum en, 
zwar m it gebundenett Händen, aber m it Anwendung aller 
ihrer Kräfte gethan haben, was zu thun w a r, um die 
Rechte des Landes zu wahreit, und um ihm eine gerechte 
Behandlung in  dieser Steuerfrage, die zunächst ihrem W ir 
kungskreise anheimfiel, zu sichern.

W ie gesagt, die schreienden Mißverhältnisse in der

X V I I I .  Sitzung.

Grundlage der Besteuerung bestehen heute wie damals, 
nur vielleicht in  etwas geänderten Z iffe rn , und es w ird  
wohl die höchste Ze it sein, diesem Mißverhältnisse ein
mal ein Ende zu machen. (B ravo .)

E s ist, nachdem man die Revision des Catasters im  
Jahre 1845 zugestanden h a t, die weitere große U n b ill 
vorgekommen, daß man eine Basis in dem Momente, als 
man deren Unrichtigkeit durch die zugestandene Nothwen
digkeit ihrer Revision zugab, noch fortwährend ansrecht 
und faktisch als G rundlage zu den Steuerumlagen beibehielt.

E s  ist schon damals von der maßgebenden Behörde 
dieses M ißverhä ltn iß  anerkannt, und ist sich in  jener vom 
geehrten H e rrn  Vorredner angeführten Vorstellung dar
au f bezogen worden. D ie  vereinigte Hofkanzlei näm
lich hat über eine der wiederholten Vorstellungen der 
Stände unter d. 2. M a i 1840 die beruhigende V e r
sicherung gegeben: „D ie  neuerlich und von allen Bethei
ligten in  Anregung gebrachte Besteuerungs-Differenz 
in  den Ertragsansätzen der bremischen gegenüber der 
steiermärkischen Gemeinden, sei fortwährend ein Ge
genstand der besondern Aufmerksamkeit der vereinigten 
Hofkanzlei und sie behält es sich vor, de n  g e e i g n e t e n  
Z e i t p u n k t  wahrzunehmen, in  welchem diese Differenz 
e n t w e d e r  v o l l k o m m e n  a u s g e g l i c h e n ,  o d e r  a u f  
e i ne  a l l e n  A n f o r d e r u n g e n  e n t s p r e c h e n d e  A r t  
i n  d e r  S  t e n er  u m l  a g e b e r ü c k s i c h t i g t  w  c r  d e n 
k a n n " .

Dasselbe M iß verhä ltn is , welches hier zwischen K ram  
und Steiermark angedeutet w ird, g ilt auch rücksichtlich des 
Verhältnisses von K ra in  zu Kärnten und wohl auch zu 
andern später als K ra in  in  die Catastralarbeit einbezoge- 
nen Ländern.

Nach 20 Jahren einer ungerechtfertigten Steuer- 
überbürdung dürfte denn doch einmal d i e s e r  g e e i g n e t e  
Z e i t p u n k t  eingetreten sein! (Lebhafter B e ifa ll im  Hause 
und in dem Zuhörerraume.)

W enn ich hoffe, daß der Schritt, der von dem ver
sammelten Landtage diesmal unternommen werden soll, 
eine nachhaltigere W irkung haben werde, als die von 
den frühern Ständen eingeleiteten S chritte , so rechne ick 
auf die K ra ft der Oeffentlichkcit und die K ra ft des neu 
erwachten constitutionellen Lebens (B ra v o , B ra v o ), ich 
rechne au f die Gnade und H u ld , welche Se. M ajestät der 
Kaiser diesem Lande in Anerkennung dessen stets bewähr
ter Treue immer zugewendet hat. Ic k  rechne aus 
die vor den versammelten Völkern Oesterreichs ge
gebene Zusage des H e rrn  Finanzministers in  den S itzun
gen des Abgeordnetenhauses sowohl a ls des Herren
hauses, zur nächsten Session eine Vorlage zu brin 
gen, welche dieses M ißverhä ltn iß  behebt; ick rechne endlich 
auch au f den in  W ien auf Grundlage des Patentes und der 
Verfassung vom 26. Februar bald wieder versammelten Reichs
rath (B ra v o ) ; beim allerdings waren die Rechte der vorm ali
gen Stände in  Steuersachen formell weitergehend, als die 
des gegenwärtigen Landtages, was sic aber in  p ra x i erreicht 
haben, das zeigt eben der Jammer-Zustand unseres Lan
des in Steuerangelegenheiten,, und ich rechne darauf, daß 
die in  dem österreichischen Reichsrathe concentrate K ra ft 
der österreichischen Völker in  dieser Beziehung nicht w ir 
kungslos operircn werde; ick rechne endlich aber auch au f 
eilt besseres Erkennen von Seite des Rcichörathes in sei
ner nächsten Session, weil ich glaube, daß unser Reichs
rath eine ernste M ahnungs-S tim m e, die aus der Vergan
genheit zu uns herüber tönt, wohl beherzigen werde, daß 
man nämlich, um fre i zu sein, zuerst gelernt haben muß, 
gereckt zu sein. (B ravo , B ravo .)
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W as t ic  formelle Behandlung deö gestellten A n 
trages betrifft, so kann ich mich nur dem nun modificirtcn 
Antrage des H e rrn  D r .  Tom an anschließen. (Lebhafter 
B e ifa ll.)

Abg. M u l l e y :  Ich  glaube mich in  allen diesen 
Ansichten vollkommen an die Anträge der hochverehrten 
Herren Vorredner zu halten, finde jedoch einen kleinen 
A ntrag auch noch beizufügen:

D ie  Ueberbürdung in  der S teuer des Kronlandes 
K ra m  ist sowohl durch die Herren Rcichsraths-Abgcordne- 
ten, a ls wie gegenwärtig durch die Herren Vorredner au f 
so eine Weise erschöpft worden, daß ich dieselbe nicht mehr 
zu beleuchten nöthig habe.

Jedoch würde ich glauben, daß, wenn diese Steuer- 
Ueberbürdung anderen Kronländern gegenüber gestellt w ird, 
nicht so ein schneidendes, ein sprechendes Unrecht begrün
det erscheint. —

E in  Unrecht kann und darf nicht geduldet werden, 
und von dem Rechtlichkeitssinne des h. Reichsrathes, so 
wie von der erhabenen Regierung, die ihrem vorbestande- 
nen Wahlspruche: „ J u s t i t ia  re g n o ru m  fun dam e n tum “  
wohl getreu verbleiben w ird , läßt sich allerdings ein er
sprießliches Ergebniß der angestrebten P e titio n  erwarten.

D ie  geehrten Herren Vorredner glauben zunächst 
die Abschaffung dieses Unrechtes in  der Steuerrevision zu 
suchen.

Auch ich stimme diesem Antrage int Wesen vollkom
men bei, nu r glaube ich aber, daß in dieser Richtung die 
H ilfe  zu spät kommen dürfte.

Eine vorübergehende Revision würde uns wenig 
H e il bringen, w ir  haben die traurige E rfahrung hinter 
u n s , daß vor E in führung des stabilen Katasters dieses 
heute so oft angeregte M ißverhä ltn iß  zwischen den Nach
barländern oft empfunden und vor die S tu fen  des höch
sten Thrones gebracht wurde.

W a s  w ar die Folge davon?
Eine Revision, vermöge welcher die Kreise von 

M arb u rg  und von C il l i  um ein Unbedeutendes in  der Cata- 
stral-Schätzung gehoben, und die S teuer in unserem ge
drückten Lande an den Grenzen um ein Unbedeutendes der 
P a rific irun g  wegen herabgesetzt wurde, während das 
Ganze auf morschen Stützen stehende Catastral-Gebäude 
im  In n e rn  in  voller K ra ft aufrecht erhalten wurde.

W enn nun m it einer oberflächlichen Revision uns 
wenig gedient ist, so würde man glauben, daß zu einer 
radikalen Abhilfe in  das Wesen der Catastral-Ueberschätzung 
eingegriffen werden soll.

E ine solche Arbeit, die eine förmliche Reambulirung 
in vo lv irt, dürfte bei der thätigsten Anstrengung doch viele 
Jahre in  Anspruch nehmen.

N un stelle ich die Frage an die hochverehrten Herren 
M itg lieder, ist das Land K ra in  wohl kräftig genug/durch 
mehrere Jahre noch diese Bedrückung, dieses Unrecht er
tragen zu können?

Ich  glaube m it einem entschiedenen N e i n  darauf 
antworten zu müssen.

Blicken w ir  au f das hinsiechende, verarmte und un- 
w irthliche Jnnerkra in und resp . den Karst, so werden 
w ir  finden, daß sich dort bereits die Rückstände zu einer 
bedauerlichen Höhe anhäufen, und man nicht absehen kann, 
wie sie eingebracht werden. M a n  kann den Steuerämtern 
in  keiner Beziehung eine Lauigkeit zum V orw urfe  machen, 
sie wenden die energischsten M it te l an, ja  sie überschrei
ten sogar das bestehende Gesetz m it Rücksicht des §. 296 
und 340 der G erichts-O rdnung, daß sie au f den sogenann

ten fun d u s  in s tru c tu s  und die sogenannten Beru fs- 
Objecte keine Rücksicht mehr nehmen können. (R u f:  R ichtig.)

Gehen w ir  nach Unterkrain herab, so werden w ir 
finden, daß der arme Landmann m it Elend und Noth 
r in g t, daß er im  Schweiße des Angesichtes fü r die un
entbehrlichsten Lebensmittel kämpft um sich vor V e rfa ll, 
Hinsinken und Contributionsunfähigkeit zu retten. (B ravo .)

N u r der karge industrielle Oberkrainer dürfte v ie l
leicht noch ein paar Jahre das Glück haben, sich vor 
dieser Hinsinkung zu bewahren, allein wodurch? Dadurch 
daß er seine industrielle Ernte m it der Bodenerute ver
mengt, und daß er zur Unerklecklichkeit der erstem die 
letztere einsetzt.

M eine H erren ! die Erschöpfung, die Erlahm ung 
durch die enorme Anspannung der S teuerkraft im  Lande 
K ra in  ist, glaube ich, zulänglich dargcthan, eine schleu
nige Abhilfe unerläßliches Bedürfniß, um cs vor diesem 
Abgrunde zu retten, und ich glaube, daß eine solche nur 
in dem bestehen könne, wenn schon gegenwärtig au f einen 
positiven Nachlaß, rückstchtsweise eines aliquoten Theiles 
der ordinären Grundsteuer hingewiesen w ird.

Ich  erachte daher zu dieser angestrebten P e tition  
noch den A ntrag beifügen zu müssen:

„D e r  hohe Landtag beschließe: Dieser P e tition  sei auch 
die unterthänigste B itte  beizufügen, im  Kronlande K ra in  
werde die Einhebung des vierten Theiles der ordinären 
Grundsteuer aus dem T ite l der erwiesenen Ueberbürdung 
bis zur Durchführung der Catastralschätznngs - Revision 
bew illiget". —  (Einzelnes B ra vo .)

E s  steht dieser Punkt nicht vereinzelt da, w ir  haben 
bereits zur Regelung der gleichen Mißverhältnisse in  den 
zwanziger Jahren das Beispiel gehabt, wo ebenfalls ein 
aliquoter T he il nämlich 20 %  E in laß auf sämmtliche 
Urbaria lien angeordnet worden ist.

Ich  glaube in diesem M it te l den nächsteit Punkt 
zur Ueberhebung des Landes zu finden, daß es nicht 
unter der ungebührlichen Steuerlast unterliegt. (B ra v o , 
B ra v o !)

Abg. D r .  T o m a n : Ich  bin sehr dankbar dem 
hochverehrten H errn  G rafen Auersperg fü r  die Ergänzung 
der M o tiv iru n g  und fü r die Unterstützung meines A n 
trages, so wie auch dem geehrten H errn  Vorredner.

Doch erlaube ich m ir gegen den V ortrag  deö ge
ehrten H e rrn  Vorredners bloß zu bemerken, daß sein A ntrag 
gewiß dem Comite sehr angenehm sein w ird , daß aber 
geschäftsordnungsmäßig derselbe jetzt nicht gestellt wer
den kann, da über die M o tiv iru u g  eines selbstständig 
gestellten Antrages nur die Verweisung an ein Comite 
oder die Nichverweisung, re sp . die Ablehnung, erfolgen 
kann. Gewiß aber, wie ich es selbst auch in  meinem A n 
trage angedeutet habe, w ird  das Comite diesen Antrag, 
welcher au f einen bestimmten positiven Nachlaß der S teuer 
zie lt, m it Freuden aufnehmen, und auch denselben bei 
seinen Berathungen benützen. (B ra v o , B ravo .)

P r ä s i d e n t :  Nach der glänzenden und erschö
pfenden M o tiv iru n g  des H e rrn  Antragstellers bleibt m ir 
nur noch übrig, die Frage an die hohe Versammlung zu 
stellen, ob dieser Antrag des H e rrn  Abgeordneten D r . 
Tom an dem §. 18 der G . O . gemäß an einen bereits 
bestehenden Ausschuß oder an einen neu zu creirenden 
zu verweisen sei. (R u f:  Finanz-Ausschuß.)

Diese Frage muß ich stellen.
Jene H erren, welche m it der Verweisung des A n 

trages an irgend einen Ausschuß einverstanden sind, bitte 
ich sich zu erheben. (D ie  ganze Versammlitng erhebt sich.)



Jetzt stelle ich die Anfrage, ob dieser Antrag spe
ziell dem Finanz-Ausschüsse zuzuweisen sei?

Jene Herren, welche m it diesem Antrage einverstan
den sind, bitte ich sich zu erheben. (Geschieht.!

Der Antrag des Herrn Abgeordneten D r. Toman 
ist dem Finanz-Ausschussc zur Vorberathung und Bericht
erstattung zugewiesen. Vielleicht dürfte es dem hohen 
Hause wegen der Dringlichkeit des Gegenstandes gefällig 
sein, einen Termin zu bestimmen, binnen welchem derselbe 
zum Vortrage kommen so ll?

Abg. G ra f Ant. A u e r s p e r g :  Einen Term in zu 
setzen, ist sehr schwer, weil die Masse des zu verarbei
tenden M ateria ls in  Vorhinein nicht zu übersehen ist.

P r ä s i d e n t :  Es w ird ohnehin vorausgesetzt, daß 
der Ausschuß m it der nöthigen Beschleunigung diesen Antrag 
in A ngriff nehmen und seine Anträge hierüber stellen werde.

W ir  kommen nun zum Punkte 4 der heutigen T a 
gesordnung , zum Vortrage bezüglich der Bequartirungs- 
Auslagen der Gcnsdarmcrie.

Abg. D r. T o m a n :  H err Landeshauptmann! Ich 
beantrage die Unterbrechung der Sitzung ans 10 M in u 
ten, eben sowohl in  unserm Interesse, als auch schon im 
Interesse der Herren Stenographen.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte um die Bekanntgabe des 
Wahlresultates.

Abg. K r o m  e r :  Zur W ahl des Ausschusses in
Betreff der Vorberathung des Gesetzes über die Auflage 
neuer Grundbücher wurden 31 Stimmzettel abgegeben, 
und es erhielten, die Herren:

Brolich 26 Stim m en, 
v. Wurzbach 24 „
M ulley 25
v. S tra h l 22 „
Kromer 21 „
und Koslcr 19 Stimmen.

Diese Herren erscheinen daher durch absolute S tim 
menmehrheit gewählt.

D ie nächst meisten Stimmen erhielten: D ie Herren: 
Derbitsch 15 Stimmen,
D r. Skedl 14 „
Koren 12 „
Kapelle 11 „
B r. Apfaltrern 9 „
und Jombart 5 S tim m en; 

die weiteren Stimmen sind von 4 bis 1 getheilt.
Es sind somit m it absoluter Stimmenmehrheit ge

wählt, die Herren: B ro lich , v. Wurzbach, M u lley , v. 
Strahl, Kromer und Kosler.

P r ä s i d e n t :  W ir müssen zur zweiten W ahl des ei
nen abgängigen Comite - M itgliedes schreiten. (Nach 
Abgabe der Stimmzettel und Wiederaufnahme der Sitzung.)

W ir  werden hier gleich das Scrutinium  vornehmen.
Ich bitte den Herrn Landesgcrichtsrath Kromer und 

dm Herrn Bürgermeister Ambrosch zu scrutinircn.
Stimmen haben erhalten, die Herren:
Laut Stimmzettel:

1. D r. Skedl.
2. B r. Apfaltrern.
3. B r. Apfaltrern.
4. B r. Apfaltrern.
5. Derbitsch.
6. Derbitsch.
7. B r. Apfaltrern.
8. Derbitsch.
9. D r. Skedl.

10. B r. Apfaltrcrn.

11. D r. Skedl.
12. D r. Skedl.
13. D r. Skedl.
14. D r. Skedl.
15. B r. Apfaltrern.
16. D r. Skedl.
17. B r. Apfaltrern.
18. Derbitsch.
19. D r. Skedl.
20. D r. Skedl.
21. Jombart.
22. D r. Skedl.
23. D r. Skedl.
24. D r. Skedl.
25. D r . Skedl.
26. D r. Skedl.
27. D r. Skedl.
28. Derbitsch.
29. Derbitsch.
30. Derbitsch.

Abg. K r o m e r :  Bei 30 Stimmenzetteln ist die 
absolute M a jo ritä t 16 ; der H err D r. Skedl erhielt 15, 
Herr Baron Apfaltrern 7, Herr Derbitsch 7 Stimmen und 
Herr Jombart 1 Stimme.

Es tr it t  nun die engere W ahl ein. (R u f: zwischen
w en?)

P r ä s i d e n t :  Zwischen D r. Skedl und Baron 
Apfaltrern. (R u f: Derbitsch hat auch 7 Stimmen.)

Freih. v. Apfaltrern und Derbitsch haben gleich viel 
Stimmen, cs entscheidet also das Los, welcher von beiden 
in  die engere W ahl zu kommen hat. (Heiterkeit.)

Landeshanptm.-Stellvertr. v. W  n r z b a ch: (Nach
dem er eines der ihm vom Präsidenten gereichten Zettel 
zieht, lies t):

Baron Apfaltrern. (Liest den übrig gebliebenen 
Z e tte l): Derbitsch.

P r ä s i d e n t :  H err Baron Apfaltrern kommt in
die engere W ahl und H err D r. Skedl. (Nach Abgabe 
der Stimmzetteln.)

I n  der engern W ahl haben Stimmen erhalten die 
Herren:

Laut Stimmzettel:
1 . D r. Skedl.
2. D r. Skedl.
3. B r. Apfaltrern.
4. D r. Skedl.
5. D r. Skedl.
6. D r. Skedl.
7. B r. Apfaltrern.
8. B r. Apfaltrern.
9. D r. Skedl.

10. B r. Apfaltrcrn.
11. B r. Apfaltrcrn.
12. D r. Skedl.
13. D r. Skedl.
14. B r. Apfaltrern.
15. D r. Skedl.
16. D r. Skedl.
17. D r. Skedl.
18. D r. Skedl.
19. D r. Skedl.
20. D r. Skedl.
21. D r. Skedl.
22. D r. Skedl.
23. B r. Apfaltrern.
24. D r. Skedl.



Abg. K r o m e r :  H err D r. Skedl erhielt 17 und 
H err B r. Apfaltrern 7 Stim m en.

P r ä s i d e n t : H err D r. Skedl ist somit a ls 7. 
M itglied mit absoluter M ajo ritä t gewählt.

Landeshauptmanns -S te llvertr. v. W u r z b a c h : H err 
Landeshauptmann, ich bitte um das W ort.

Ich  beantrage den Schluß der Sitzung und bemerke 
zu dessen Begründung nur kurz.

W ir hätten jetzt den V ortrag bezüglich der B cquar- 
tirnngs-A uslagen  für die Gensdarmerie zu verhandeln.

E s  ist aber der dazu gehörige Entw urf zur P a u -  
schaliruna der Gensdarmerie - B cquartirungs - Erfordernisse 
erst bei Beginn der Sitzung uns vorgelegt worden.

D a  wir p ro  in fo rm ation e  davon vor der Ver
handlung erst Kenntniß nehmen müssen, und da auch die 
Zeit schon vorgerückt ist, glaube ich, daß der A ntrag auf 
Schluß der Sitzung gercchtfertiget ist.

P r ä s i d e n t :  W ird der A ntrag unterstützt? (G e
schieht.) E r ist unterstützt.

Ich schließe also die Sitzung und beraume die 
nächste Sitzung auf Freitag 10 Uhr. An die T ages
ordnung kommt der V ortrag hinsichtlich der B equartirungs- 
Auslagen der Gensdarmerie, der Antrag auf Verleihung 
einer Gnadengabe aus dem Landesfvnde und even
tuell einige Gesuche der Gemeinden um Genehmigung 
des Verkaufes von unbedeutenden Gründen u. dgl.

(Schluß der Sitzung S3 Uhr 4 5  M inuten.)


